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Tagesordnungspunkt:

Modellprojekt zum inklusiven Sozialraum

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gemäß der Vorlage 14/4033 beauftragt, auf der Basis des 
vorliegenden Konzeptes das Modellprojekt zur Entwicklung inklusiver Sozialräume 
umzusetzen.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: 090.09

Erträge: Aufwendungen: ca. 250.000 €

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan ja

Einzahlungen: Auszahlungen: ca. 250.000 €

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan ja

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: 2021: ca. 250.000 €, 2022: ca. 
250.000 €

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

L U B E K
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Worum geht es hier?   

 

In leichter Sprache 

 

Der LVR kümmert sich um alle Fach-Leistungen  

für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Rheinland. 

Er ist auch zuständig für viele Leistungen für Kinder 

mit geistigen oder körperlichen Behinderungen. 

 

Auch die Städte im Rheinland haben viele wichtige Aufgaben für 

Menschen mit Behinderungen. 

 

Die Städte kümmern sich um  

inklusive Sozial-Räume. Das heißt:  

Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne 

Behinderungen können überall gleich gut leben. 

 

In diesen Sozial-Räumen gibt es dann gute Angebote.  

Diese Angebote sind offen für alle, sie haben keine Barrieren. 

 

Dafür muss der LVR mit den Städten zusammenarbeiten. 

Hier wird jetzt besonders viel dafür ausprobiert:  

Stadt Essen 

StädteRegion Aachen 

Rhein-Sieg-Kreis 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 

http://www.leichtesprache.lvr.de/
https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing.  
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Zusammenfassung: 

 

Mit Beschluss der Landschaftsversammlung Rheinland vom 16.12.2019 über die Anträge 

14/286 und 14/315 ist die Verwaltung beauftragt worden, „ihre Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedskörperschaften mit dem Ziel zu vertiefen, auf inklusive Sozialräume hinzuwirken 

und die individuell festgestellten Bedarfe der Menschen mit Behinderung mit 

fallübergreifender Stadtteilarbeit zu vernetzen.“ (Antrag 14/286 der CDU/SPD). 

„In einem Modellprojekt soll in drei Gebietskörperschaften im Rheinland erprobt werden, 

wie die Vorgaben der Sozialgesetzbücher IX und XII und der jeweiligen 

Landesanpassungsgesetze NRW zur Gestaltung eines Inklusiven Sozialraums innovativ 

umgesetzt werden können. Es sollen Konzepte für die Entwicklung eines inklusiven 

Sozialraums erarbeitet und deren Umsetzung eingeleitet werden. 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein entsprechendes Konzept zur Beschlussfassung 

vorzulegen.“ (Antrag 14/315 von Bündnis 90/ Die Grünen).  

 

 

Mit dieser Vorlage werden die Eckpunkte für das Modellprojekt vorgelegt. Eine 

ausdifferenzierte Konzeption kann erst in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen 

erfolgen, da sich die Sozialräume im Rheinland sehr voneinander unterscheiden und nur 

vor diesem Hintergrund eine exakte Projektstruktur erarbeitet werden kann. 

 

Die Beteiligung an der Entwicklung inklusiver Sozialräume ist für den LVR keine neue 

Aufgabe: es wurden bereits einzelne Forschungs- und Modellprojekte durchgeführt, an 

deren Ergebnisse und Erkenntnisse nun angeknüpft werden kann. Es sind aber mit dem 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) und dem nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetz zum 

BTHG neue Rahmenbedingungen gesetzt worden, die sich auf die Gestaltung inklusiver 

Sozialräume nachhaltig auswirken. 

Daher werden in dieser Vorlage zunächst die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen 

und deren Bezugspunkte zur Gestaltung inklusiver Sozialräume dargestellt. 

 

Für das Modellprojekt sollen unter anderem folgende Eckpunkte gelten: 

Zielsetzung: es sind praxistaugliche Verfahren und Instrumente zu entwickeln, die es 

dem LVR-Fallmanagement ermöglichen, auf der Basis der ICF-Umweltfaktoren 

fallübergreifend Barrieren zu erkennen, die der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 

Teilhabe entgegenstehen. Die Verfahren und Instrumente sollen auf alle Regionen im 

Rheinland übertragbar sein und im Rahmen der Gesamtplanung genutzt werden können. 

Ausdrücklich sollen in dem Modellprojekt auch offene Beratungs- und 

Unterstützungsangebote, die nicht der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind und 

Leistungen anderer Leistungsträger berücksichtigt werden. 

Beteiligte Kommunen: das Modellprojekt soll in drei Mitgliedskörperschaften im Rheinland 

durchgeführt werden. Aufgrund der besonderen Herausforderung, vor die Kreise bei der 

Entwicklung der inklusiven Sozialräume gestellt sind, soll bei zwei Kreisen und einer Stadt 

um Mitwirkung geworben werden. Es sollen Gespräche mit der Stadt Essen und der 

StädteRegion Aachen geführt werden, die Interesse an der Mitwirkung signalisiert haben. 

Aufgrund früherer Modellprojekte sollen auch Gespräche mit dem Rhein-Sieg-Kreis 

geführt werden. Die Kommunen sollen sich laut Beschluss der Landschaftsversammlung 

an den Kosten des Projektes beteiligen. 

Das Modellprojekt soll eine Laufzeit von drei Jahren haben, weil nach den Erfahrungen 

aus abgeschlossenen Projekten die Netzwerk- und Aufbauarbeit vor Ort viel Zeit in 
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Anspruch nimmt. Pro Projektstandort soll eine Vollzeitkraft eingesetzt werden, die 

überwiegend vor Ort arbeitet. Zusätzlich soll mit einer halben Stelle eine 

Projektkoordination die überregionale Steuerung wahrnehmen. 

 

Das Modellprojekt berührt die Zielrichtungen „Inklusiver Sozialraum“ sowie 

„Personenzentrierung“ des LVR-Aktionsplanes. 

 



5 

Begründung der Vorlage Nr. 14/4033: 

 

Mit Beschluss der Landschaftsversammlung Rheinland vom 16.12.2019 über die Anträge 

14/286 und 14/315 ist die Verwaltung beauftragt worden, „ihre Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedskörperschaften mit dem Ziel zu vertiefen, auf inklusive Sozialräume hinzuwirken 

und die individuell festgestellten Bedarfe der Menschen mit Behinderung mit 

fallübergreifender Stadtteilarbeit zu vernetzen.“ (Antrag 14/286 der CDU/SPD). 

„In einem Modellprojekt soll in drei Gebietskörperschaften im Rheinland erprobt werden, 

wie die Vorgaben der Sozialgesetzbücher IX und XII und der jeweiligen 

Landesanpassungsgesetze NRW zur Gestaltung eines Inklusiven Sozialraums innovativ 

umgesetzt werden können. Es sollen Konzepte für die Entwicklung eines inklusiven 

Sozialraums erarbeitet und deren Umsetzung eingeleitet werden. 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein entsprechendes Konzept zur Beschlussfassung 

vorzulegen.  

 

Folgende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen:  

a. Wissensgewinnung über den betreffenden Sozialraum, 

b. Vernetzung vorhandener Akteure (z.B. kommunale Gremien und 

Verantwortungsträger, Vereine, Verbände, Leistungsanbieter, Selbstvertretungen), 

c. Gestaltung von Beteiligungsprozessen (z.B. Quartierskonferenzen), 

d. Abbau von Barrieren (ICF-orientiert in definierten Lebensbereichen).  

 

Dafür werden ausreichende finanzielle Ressourcen für Projektkoordination und 

Sachkosten bereitgestellt. Die beteiligten Kommunen sollen sich an den jeweiligen 

Projektkosten beteiligen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein entsprechendes Konzept zur Beschlussfassung 

vorzulegen.“ (Antrag 14/315 von Bündnis 90/ Die Grünen) 

 

Mit dieser Vorlage sollen die Eckpunkte für ein Konzept vorgestellt und zur 

Beschlussfassung vorgelegt werden, welches die Grundlagen für ein ausdifferenziertes 

Konzept bietet. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund notwendig, da der politische 

Auftrag die Umsetzung in drei Mitgliedskörperschaften vorsieht. Da kein Sozialraum 

identisch mit einem anderen Sozialraum ist, kann es auch kein einheitliches 

Umsetzungskonzept für jeden Sozialraum geben. So ist ein Sozialraum in einer Großstadt 

nicht zu vergleichen mit einem Sozialraum in einer Kleinstadt oder einem dörflich 

geprägten Sozialraum.  

 

 

I. Vorüberlegungen 

 

Der Aufgabe, an der Herstellung inklusiver Sozialräume mitzuwirken, stellt sich der LVR 

schon seit längerem: 

 

1. Im Rahmen des Forschungs- und Modellprojektes „Entwicklung und Gestaltung 

inklusiver Sozialräume – Erfordernisse, Handlungsmöglichkeiten und 

Grenzen“, welches das Dezernat 7 in Zusammenarbeit mit der Evangelischen 

Hochschule Darmstadt (Prof. Dr. Weber) und dem Rhein-Sieg-Kreis durchgeführt 

hat, konnten zentrale Handlungserfordernisse zu einer inklusiven 

Sozialraumentwicklung herausgearbeitet werden (vgl. den Abschlussbericht aus 

dem Jahr 2015). Es wurden für zahlreiche Handlungsfelder Empfehlungen an die 
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jeweiligen Akteure ausgesprochen, die als Arbeitsgrundlage für das zu 

konzipierende Modellprojekt dienen können. Als besondere Bereicherung wurden 

damals die sog. Sozialraumbegehungen mit Menschen mit einer geistigen 

Behinderung empfunden. In diesen wurde die Sichtweise von NutzerInnen auf 

„ihren“ Sozialraum erhoben und gemeinsam analysiert – einhergehend mit einer 

Stärkung der Menschen mit Behinderung im Sinne des Empowerments. Mit der 

Methode der Sozialraumbegehung wird es systematisch ermöglicht, Menschen mit 

geistigen Behinderungen, die ansonsten bei Planungsprozessen in Kommunen 

selten einbezogen werden, auf einem qualitativ hohen Niveau in die Herstellung 

von inklusiven Sozialräumen einzubinden. Daher stellen die 

Sozialraumbegehungen einen wichtigen Eckpfeiler auch für das neue 

Modellprojekt dar. 

 

2. Im Rahmen des „LVR-Anreizprogramm zur Konversion stationärer 

Wohnangebote und zur Förderung einer inklusiven 

Sozialraumentwicklung“ wurden vier Projekte durchgeführt, die sich die 

Entwicklung inklusiver Sozialräume zum Ziel gesetzt haben. Auch auf diese 

Erkenntnisse und Erfahrungen soll zurückgegriffen werden (vgl. Abschlussbericht 

zum Anreizprogramm aus dem Jahr 2018). Von besonderer Bedeutung ist auch 

hier die Verknüpfung von inklusiver Sozialraumarbeit und dem Gedanken des 

Empowerments von Menschen mit Behinderungen. Dies deckt sich mit den 

Erfahrungen aus dem Modellprojekt mit dem Rhein-Sieg-Kreis. 

 
3. Der LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unter 

dem Titel „Gemeinsam in Vielfalt“ hat als eine Zielrichtung „Den inklusiven 

Sozialraum mitgestalten“ beschrieben. In der Berichterstattung zur Umsetzung 

des LVR-Aktionsplanes sind die jeweiligen Aktivitäten des LVR beschrieben, die 

dieser Zielrichtung zuzuordnen sind. Es werden hier die vielfachen Anstrengungen 

im Gesamtverband deutlich, die zu einer inklusiven Sozialraumentwicklung 

beitragen. 

 
4. Im Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX, der im Sommer 2019 

unterzeichnet worden ist und der den rechtlichen und fachlichen Rahmen der 

neuen Leistungen der Eingliederungshilfe vorgibt, ist erstmalig unter dem 

Gesichtspunkt der Personenzentrierung und Sozialraumorientierung die 

Möglichkeit verankert worden, Leistungen personenunabhängig zu finanzieren. 

Im „Fachmodul Wohnen“ bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe ist ein sog. 

„Sozialraumgroschen“ vorgesehen, der die Finanzierungsgrundlage für die 

„Sozialraumarbeit“ bietet. Auch dieser Aspekt ist zu berücksichtigen. 
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II. Rechtliche Rahmung: rechtliche Grundlagen und 

Kooperationsvereinbarungen 

Das SGB IX sieht in seinem Teil II einige Regelungen vor, die auf die Nutzung des 

Sozialraumes im Rahmen der Eingliederungshilfe abzielen. Auch das Ausführungsgesetz 

zum SGB IX in Nordrhein-Westfalen beinhaltet Vorgaben, wie über die Zusammenarbeit 

zwischen der örtlichen Ebene und dem LVR inklusive Sozialräume aufgebaut werden 

können. 

 

 

1. Das SGB IX und der „Sozialraum“ 

Mit dem Wechsel der Eingliederungshilfe vom SGB XII in das SGB IX zum 

01.01.2020 sind zahlreiche Regelungen verbunden, die sich auf das Verhältnis der 

Eingliederungshilfe zur Nutzung des Sozialraumes beziehen: 

 

 § 76: Leistungen zur Sozialen Teilhabe: Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu 

einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung 

im eigenen Wohnraum sowie in ihrem SOZIALRAUM zu befähigen oder sie 

hierbei zu unterstützen.  

 § 94: Aufgaben der Länder: Die Länder haben auf flächendeckende, 

bedarfsdeckende, am SOZIALRAUM orientierte und inklusiv ausgerichtete 

Angebote von Leistungsanbietern hinzuwirken und unterstützen die Träger der 

Eingliederungshilfe bei der Umsetzung ihres Sicherstellungsauftrages. 

 § 97: Fachkräfte: Diese sollen umfassende Kenntnisse über den regionalen 

SOZIALRAUM und seiner Möglichkeiten zur Durchführung von Leistungen der 

Eingliederungshilfe haben. 

 § 104: Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalles: Die Leistungen der 

Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, 

insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnissen, dem 

SOZIALRAUM und den eigenen Kräften und Mitteln.  

 § 106: Beratung und Unterstützung: Die Beratung umfasst insbesondere 

Hinweise auf andere Beratungsangebote im SOZIALRAUM. 

 § 117: Gesamtplanverfahren: Beachtung der Kriterien SOZIALRAUMorientiert. 

 

Zielsetzung des Modellprojekts soll es daher auch sein, gute Antworten und Beispiele zu 

diesen Vorschriften zu finden, die in der Folge dann auch für das gesamte Rheinland 

genutzt werden können. 

 

2. Regelungen aus dem AG BTHG NRW 

Das Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Bundesteilhabegesetz schreibt vor, 

dass das „Ziel der Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe 

und den Kreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden […] die 

Entwicklung inklusiver Sozialräume ist, um inklusive Lebensverhältnisse in 

Nordrhein-Westfalen zu fördern und zu stärken. Die Träger der Eingliederungshilfe 

schließen dazu mit den Kreisen und kreisfreien Städten 

Kooperationsvereinbarungen ab, in denen verbindlich die Steuerung und 

Planungsgremien vereinbart werden“ (§ 5 Ausführungsgesetz zum Neunten Buch 

Sozialgesetzgebung für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB IX NRW)). 

 

Die Kooperationsvereinbarungen zwischen den Kreisen und den kreisfreien 

Städten und dem LVR werden derzeit vorbereitet. Sie basieren auf einer 
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Rahmenvereinbarung sowie einer Musterkooperationsvereinbarung, die zwischen 

den beiden Landschaftsverbänden, dem Landkreistag, dem Städtetag und dem 

Städte- und Gemeindebund NRW im Sommer des letzten Jahres abgeschlossen 

wurde (s. auch Vorlage 14/3405). In der Rahmenvereinbarung und der 

Musterkooperationsvereinbarung verpflichten sich die Unterzeichner unter 

anderem, gemeinsam den inklusiven Sozialraum weiterzuentwickeln und im 

Rahmen ihrer Finanzierungszuständigkeit eine bedarfsorientierte Infrastruktur 

vorzuhalten.   

   

 

III. Eckpunkte eines Modellprojektes zur Entwicklung inklusiver 

Sozialräume 

 

Eingedenk der Vorüberlegungen und der rechtlichen Rahmenbedingungen werden 

folgende Eckpunkte des Modellprojektes vorgeschlagen. Eine Feinkonzeption kann 

aufgrund der Unterschiedlichkeit der Sozialräume sowie der erforderlichen 

Mitgestaltung der jeweiligen Kommune nur gemeinsam mit diesen entwickelt werden. 

 

1. Zielsetzung des Modellprojektes 

Die Zielsetzung ergibt sich einerseits aus dem politischen Auftrag und andererseits 

aus den rechtlichen Rahmenbedingungen, die gesetzt sind. Wegen der gesetzlichen 

Regelungen im SGB IX,  

 einerseits die Leistungen immer unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Ressourcen des Sozialraums zu bewilligen und zu erbringen und  

 andererseits im Gesamtplanverfahren einzelfallbezogen vorzuzugehen,  

 

sind Verfahren und Instrumente zu entwickeln, die es dem LVR-Fallmanagement 

ermöglichen werden, auf der Basis der ICF-Umweltfaktoren fallübergreifend Barrieren 

zu erkennen, die der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe 

entgegenstehen. Dazu sind auf der Basis der Gesamtplanung die Umweltfaktoren zu 

sondieren und aktiv zu gestalten. Aus der Einzelfallarbeit des LVR-Fallmanagements 

heraus wird dann von den durch das Modellprojekt finanzierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter - unter der Beteiligung der relevanten Akteure im Sozialraum - eine 

fallübergreifende, aktive Quartiersarbeit entwickelt, die auch die Ressourcen des 

Sozialraumes und die Leistungen anderer Leistungsträger einbezieht. Dies können 

zum Beispiel offene Beratungsangebote der Stadt im Rahmen der Daseinfürsorge 

oder auch Überschneidungen zu Leistungen und Angeboten aus dem SGB V, SGB XI 

oder SGB XII-Bereich sein. 

Auch sollen Erkenntnisse dazu erarbeitet werden, wie die im Landesrahmenvertrag 

SGB IX im „Fachmodul Wohnen“ vereinbarte „fallunabhängige Sozialraumarbeit“ 

sinnvoll und effektiv ausgestaltet werden kann. 

Orientieren kann man sich dazu an dem „Fachkonzept Sozialraum inklusive: 

Gesamtplanung und ICF als Impulsgeber für Sozialplanung und Raumentwicklung“ 

von Dr. Lüttringhaus (s. Anlage). 

 

Von besonderer Bedeutung ist die Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse in 

die anderen Mitgliedskörperschaften im Rheinland. 
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2. Beteiligte Kommunen 

Lt. politischem Auftrag soll das Modellprojekt in drei Gebietskörperschaften 

durchgeführt werden. Die zu gestaltenden Sozialräume unterscheiden sich im 

Rheinland deutlich voneinander. So sind die Sozialräume in städtisch verdichteten 

Räumen nicht vergleichbar mit den Sozialräumen im ländlichen Bereich, wie z.B. der 

Eifel. Darüber hinaus stehen Landkreise noch vor größeren Herausforderungen, da ein 

Kreis als überörtliche Verwaltungseinheit nur geringe Einflussmöglichkeiten auf die 

Gestaltung inklusiver Sozialräume der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat. 

Insofern ist es für den LVR besonders reizvoll, in diesem Modellprojekt mit 

Landkreisen zusammenzuarbeiten. Es wird daher vorgeschlagen, das Modellprojekt 

mit einer Stadt und zwei Landkreisen durchzuführen. 

Für den Erfolg des Modellprojektes ist es ausschlaggebend, dass sich die beteiligte 

Kommune offensiv an dem Projekt beteiligt und dieses entsprechend unterstützt. 

Auch ist es sehr förderlich, wenn die Kommune bereits selber aktiv an der 

Entwicklung ihrer Sozialräume arbeitet, so dass das Modellprojekt daran anknüpfen 

kann. 

Aufbauend auf der gemeinsamen Vorerfahrung (siehe II.) lässt sich an die 

Projektergebnisse zur Entwicklung von inklusiven Sozialräumen im Rhein-Sieg-Kreis 

anknüpfen. 

Ebenso hat die Stadt Essen sowie die StädteRegion Aachen großes Interesse 

signalisiert, an dem Modellprojekt mitzuwirken. 

Die Verwaltung wird mit allen drei Mitgliedskörperschaften konkrete Gespräche 

aufnehmen. 

 

3. Phasen des Modells 

Die einzelnen Projektphasen orientieren sich an den von der Politik formulierten 

Erwartungen: 

a. Wissensgewinnung über den betreffenden Sozialraum, 

b. Vernetzung vorhandener Akteure (z.B. kommunale Gremien und 

Verantwortungsträger, Vereine, Verbände, Leistungsanbieter, 

Selbstvertretungen), 

c. Gestaltung von Beteiligungsprozessen (z.B. Quartierskonferenzen), 

d. Abbau von Barrieren (ICF-orientiert in definierten Lebensbereichen)  

 

Auch hier ist auf den Vorerfahrungen aufzubauen und bereits gewonnene 

Erkenntnisse sind zu berücksichtigen. Da diese in den einzelnen Modellkommunen 

unterschiedlich sind, lässt sich auch hier ein verbindlicher Zeitplan erst dann 

festlegen, wenn dieser mit den Kommunen verabredet ist.  

Menschen mit Behinderungen sind in jeder Projektphase substantiell einzubinden. 

 

4. Projektbeteiligte/ Gremienstruktur 

Das Modellprojekt soll vor Ort von einem Lenkungsausschuss begleitet werden. Für 

den Lenkungsausschuss sind – neben dem LVR (einschließlich der Beratungsfachkraft 

nach § 106 SGB IX) und der jeweiligen Kommune – vor allem die Selbsthilfeverbände 

vor Ort sowie die einschlägigen Beratungsstellen vor Ort (KoKoBe, SPZ, EuTB,…) 

sowie Vertretungen der Leistungserbringerorganisationen sowie weiterer relevanter 

Partner vorzusehen, die nicht notwendigerweise aus dem Leistungsbereich der 

Eingliederungshilfe kommen, sondern für die Entwicklung eines inklusiven 

Sozialraums Verantwortung tragen. 
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5. Laufzeit und Kosten:  

Aufgrund der Erfahrungen aus den Modellprojekten (siehe II.) ist bekannt, dass die 

Entwicklung von inklusiven Strukturen vor allem Zeit braucht. Dies ist zum einen 

darin begründet, dass vielfach Kontakte geknüpft werden müssen und Verbindungen 

aufgebaut werden. Es wird daher vorgeschlagen, dass Modellprojekt auf 3 Jahre 

auszurichten. 

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, pro Modellregion eine 1,0 VK (E 11) einzurichten. 

Für das Modellprojekt sind im Doppelhaushalt 2020/2021 250.000 € per annum 

vorgesehen. Daraus können 3 VZÄ einschließlich der notwendigen Qualifizierung und 

möglicher Sachkosten finanziert werden. Die Stellen werden im LVR-Dezernat 

Soziales gebündelt eingerichtet. Somit ist gewährleistet, dass die Mitarbeiter*innen 

auf die elektronischen Einzelfallakten zugreifen können. Ebenso ist die Steuerung der 

Arbeit wesentlich einfacher, wenn die Dienst- und Fachaufsicht im Dezernat liegt. 

Hauptaufgabe dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es sein, die unter dem 

Punkt „Zielsetzung“ beschriebenen Aufgaben umzusetzen: nämlich aus der 

Einzelfallarbeit heraus, die weiterhin vom LVR-Fallmanagement unter besonderer 

Berücksichtigung der Aufgaben nach § 106 SGB IX durchgeführt wird, 

fallübergreifend Teilhabebarrieren im Sozialraum zu identifizieren und gemeinsam mit 

den beteiligten Akteuren im Sozialraum abzubauen. 

 

Für die Steuerung und Koordination des Projektes ist eine halbe VK (E 13) 

vorzusehen (diese ist auch im oben genannten Finanzierungsumfang einkalkuliert). 

Die Aufgabe besteht vor allem in der Erarbeitung der Feinkonzeption in 

Zusammenarbeit mit den Kommunen, dem Projektmanagement, der Sicherstellung 

einer möglichst einheitlichen und abgestimmten Vorgehensweise in den drei 

Modellstandorten, der Qualitätssicherung, der Ergebniszusammenführung und 

Entwicklung einer Strategie zur Übertragbarkeit in die anderen Regionen des 

Rheinlandes sowie der Berichterstattung.  

 

Bei den vorgenannten 3,5 Stellen handelt es sich um zusätzliche Stellen in Form von 

Zahlungsmöglichkeiten, die im Nachgang zu dieser Grundsatzentscheidung 

angemeldet werden sollen.  

 

Um einen inklusiven Sozialraum effektiv zu entwickeln, ist es erforderlich, dass die 

Fachkräfte eine hohe Präsenz vor Ort zeigen. Insofern wird vorgeschlagen, dass ein 

Büro vor Ort eingerichtet und betrieben wird. Es muss geprüft werden, ob dazu auch 

die Räumlichkeiten genutzt werden können, die im Rahmen der Beratung nach § 106 

SGB IX vorgehalten werden. 

 

Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die beteiligten Kommunen an der 

Finanzierung des Modells beteiligen. Dies kann durch die Beteiligung an den 

Personalkosten, aber auch durch die Stellung von Büroräumlichkeiten erfolgen. 

 

 

 

In Vertretung 

 

L E W A N D R O W S K I 
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